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Betr.: Marktsituation und Stützungsmaßnahmen

Auf seiner Tagung vom 14. März 2016 hat der Rat (Landwirtschaft und Fischerei) 

Schlussfolgerungen des Vorsitzes (Dok. 7108/16) mit breiter Unterstützung gebilligt, in denen die 

Kommission ersucht wurde, zur Ergänzung des bestehenden Hilfspakets in Höhe von 

500 Mio. EUR zugunsten der europäischen Landwirte zusätzliche Maßnahmen vorzuschlagen. Die 

Kommission hat hierauf mit einer Reihe zusätzlicher Maßnahmen reagiert, die sie auf dieser 

Tagung vorlegte. Diese Maßnahmen sollen marktorientiert und haushaltsneutral sein und zielen 

unter anderem auf Folgendes ab: eine freiwillige und befristete Regulierung der Milcherzeugung 

gemäß den Artikeln 222 und 219 der GMO-Verordnung, die vollständige Ausschöpfung und 

Verbesserung bestehender Marktmaßnahmen, einschließlich der vorübergehenden Erhöhung der für 

die öffentliche Intervention für Magermilchpulver (Änderung der Verordnung 1370/2013) und 

Butter und der für die private Lagerhaltung von Schweinefleisch festgelegten Höchstmengen um 

das Doppelte, sowie flexiblere staatliche Beihilfen.

Auch der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom 17./18. März 2016 die schwierige Lage der 

Landwirte insbesondere im Milch- und im Schweinefleischsektor zur Kenntnis genommen und die 

Kommission ersucht, rasch auf die Ergebnisse der Ratstagung vom 14. März zu reagieren. Darüber 

hinaus hat er zugesagt, die Entwicklungen in diesem Sektor aufmerksam zu beobachten.
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Ungeachtet der politischen Maßnahmen, die zur Bewältigung der gegenwärtigen Marktturbulenzen 

rasch getroffen worden sind, ist die Lage einiger Sektoren nach wie vor besorgniserregend. Im 

Milchsektor steigt die Erzeugung weiter an und die Preise stagnieren, während aus anderen 

Sektoren wie dem Schweinefleisch- und dem Obst- und Gemüsesektor unterschiedliche Signale 

kommen.

Angesichts dessen werden auf der Tagung des Rates (Landwirtschaft und Fischerei) am 11. April 

2016 unter dem Tagesordnungspunkt "Marktlage und Stützungsmaßnahmen" auch verschiedene 

Aspekte des Tagesordnungspunktes "Sonstiges" erörtert werden, die im Zusammenhang mit 

spezifischen Bedenken der Mitgliedstaaten stehen, wie beispielsweise

– die kritische Lage auf dem Milchmarkt (auf Antrag Litauens, Dok. 7635/16),

– die Schweinefleischausfuhren in die Russische Föderation (auf Antrag Österreichs, 

Dok. 7646/16),

– der Antrag auf Änderung der vorgesehenen Durchführungsbestimmungen in der geplanten 

Stützungsregelung für Obst- und Gemüseerzeuger aufgrund des russischen Embargos (auf Antrag 

Polens, Dok. 7606/16),

– die Verlängerung der Frist für die Einreichung von Beihilfeanträgen (auf Antrag Polens, 

Dok. 7606/16).

Auf der Tagung des Sonderausschusses Landwirtschaft vom 21. März 2016 hat die Kommission die 

Informationen über das zusätzliche Maßnahmenpaket vom März sowohl in Bezug auf die für die 

Annahme des Pakets erforderlichen Gesetzgebungsakte als auch den Zeitrahmen für deren 

Umsetzung konkretisiert. Der Zeitplan für die Umsetzung dieser Maßnahmen ist in der Anlage zum 

vorliegenden Vermerk wiedergegeben. Bei dieser Gelegenheit hat die Kommission ferner 

Informationen zu den Maßnahmen in Bezug auf staatliche Beihilfen gegeben, insbesondere zu den 

verschiedenen Optionen, die den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen:

– Zugang zu befristeten Finanzierungsprogrammen, die direkt auf der Grundlage von Artikel 107

Absatz 3 Buchstabe c AEUV bewertet werden und das Einfrieren oder die Reduzierung der 

Erzeugung zur Folge haben;

– Zugang zu befristeten Finanzierungsprogrammen, die direkt auf der Grundlage von Artikel 107

Absatz 3 Buchstabe c AEUV bewertet werden und das Schließen einer Liquiditätslücke bewirken, 

und

– andere Möglichkeiten staatlicher Beihilfen, etwa zur Rettung und Umstrukturierung von 

Unternehmen in Schwierigkeiten oder zur Stilllegung von Produktionskapazitäten.
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Der Vorsitz ist fest entschlossen, die rasche Umsetzung dieser Maßnahmen zu erleichtern, 

insbesondere derjenigen, für die der Rat allein zuständig ist, wie die Änderung der Verordnung 

(EU) Nr. 1370/2013.

*

* *

Vor diesem Hintergrund ersucht der Vorsitz die Kommission, weiterhin aktuelle Informationen über 

die Marktlage und die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen vorzulegen. Die Delegationen 

werden Gelegenheit haben, klärende Fragen zu stellen.
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